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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 65/027/2010 
 
 
Federführung: Abt. 65 - Hochbau Datum: 17.11.2010
Verfasser: Gregor Raabe AZ: 6/65 Ra/Ru

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Bau-, Verkehrs-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

30.11.2010 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 07.12.2010 Entscheidung 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Zustimmung zu Bauvorhaben; Nutzungsänderung eines Teilbereiches des 
Schweinestalles zu einem Nagelstudio, Am Bokel 2 
 
Sachverhalt: 
 
Der Eigentümer des Grundstücks Am Bokel 2 hat eine Bauvoranfrage zur Nutzungsände-
rung eines Teilbereiches eines ehemals als Schweinestall genutzten Gebäudes zu einem 
Nagelstudio beantragt. Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich. Planungsrechtlich wird 
das Bauvorhaben gem. § 35 Abs. 4  Nr. 1 BauGB beurteilt. Danach kann eine erstmalige 
Umnutzung eines ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäudes im Außenbereich begüns-
tigt sein. Voraussetzung ist allerdings, dass der vorhandene Schweinestall in der Vergan-
genheit privilegiert genutzt worden ist. Wie lange die Aufgabe der Nutzung zurückliegt, ist 
nicht relevant. Danach ist das Vorhaben in der beantragten Form planungsrechtlich zulässig. 
 
In Abstimmungsgesprächen zwischen dem Bauordnungsamt des Landkreises Vechta und 
dem Antragssteller wurde eine Genehmigungserteilung in Aussicht gestellt. 
 
Das Gebäude liegt in der Ortslage Kroge. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als 
Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen zu der beantragten Nutzungsänderung wird erteilt. 
 
 
 
 
 
 
H. G. Niesel 
 


